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3 Liste der Einstufungen der Parasiten 
 
3.1 Vorbemerkungen 
 
(1) Die Legaleinstufungen nach Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG sind in der 
nachfolgenden Liste in den Spalten „Spezies“ durch Fettdruck hervorgehoben. 
 
(2) Bei bestimmten biologischen Arbeitsstoffen, die in die Risikogruppe 3 eingestuft 
und in der Liste mit zwei Sternchen (**) versehen wurden, ist das Infektionsrisiko für 
Arbeitnehmer begrenzt, da eine Übertragung über den Luftweg normalerweise nicht 
erfolgen kann. Weitergehende Informationen zu Infektionsquellen, zum 
Übertragungsmodus, zu parasitenspezifischen Schutzmaßnahmen einschließlich 
Inaktivierungsmaßnahmen enthält die TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten 
mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“. 
 
(3) Stämme, die nachweislich abgeschwächt sind oder bekannte Virulenzfaktoren 
verloren haben, können vorbehaltlich einer angemessenen Ermittlung und 
Bewertung in eine niedrigere Risikogruppe eingestuft werden als der Elternstamm 
(parentaler Stamm); ist der Elternstamm in die Risikogruppe 3 oder 4 eingestuft, 
kann eine Herabstufung nur auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Bewertung 
erfolgen, die insbesondere der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe vornehmen 
kann. 
 
(4) Helminthen und deren Stoffwechselprodukte können für den Menschen 
sensibilisierende Wirkungen haben. Dies gilt insbesondere für Ascariden. Daher ist 
bei Tätigkeiten mit diesen biologischen Arbeitsstoffen auf das Tragen 
entsprechender Schutzkleidung zu achten (z.B. Schutzhandschuhe, Atemschutz, 
mindestens FFP1-Maske und Augenschutz). 
 
 (5) In der Liste in Punkt 3.2 finden sich neben den für den Arbeitsschutz relevanten 
Einstufungen auch zusätzliche Hinweise auf die Pathogenität für Haustiere 
(einschließlich Nutz- und Labortiere). Bei den Haustieren nicht betrachtet werden 
Reptilien, Amphibien, Fische sowie Bienen und andere Nutzinsekten. Berücksichtigt 
wird in der Liste auch das zoonotische Potenzial. 
 
3.2 Einstufung der Endoparasiten von Mensch und Haustieren (einschließlich 
Nutz- und Labortiere) 
 
In der Liste verwendete Kennzeichnungen: 
 
+ 
In Einzelfällen als Krankheitserreger nachgewiesen oder vermutet, Krankheitsfälle 
meist nur bei abwehrgeminderten Menschen; allerdings Identifizierung der Art oft 
nicht zuverlässig. 
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A 
Im Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG mit A „mögliche allergene Wirkung“ 
gekennzeichnet. 
 
t2 
Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht 
Schutzmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den Schutzmaßnahmen 
der Schutzstufe 2 ein Entweichen des Parasiten in die äußere Umgebung bzw. in 
andere Arbeitsbereiche minimieren (siehe auch TRBA 120 [7]). 
 
Z 
Die in dieser TRBA mit „Z“ gekennzeichneten Parasiten umfassen die in der 
Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
November 2003 zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern [6] 
genannten Zoonoseerreger sowie weitere, unter Punkt B.4 Anhang I der Richtlinie 
2003/99/EG fallende, aber dort nicht namentlich genannte Parasiten. Diese 
Kennzeichnungen entstammen [2]. 
Zoonoseerreger sind sämtliche Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder sonstige 
biologische Einheiten, die Zoonosen verursachen können. Zoonosen sind sämtliche 
Krankheiten und/oder sämtliche Infektionen, die auf natürlichem Weg direkt oder 
indirekt zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. Daneben sind 
Übertragungen durch Umgehung des natürlichen Infektionsweges möglich 
(Laborinfektionen). 
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3.3 Ektoparasiten 
 
(1) Die Arbeitsschutzrelevanz von Ektoparasiten besteht darin, dass sie 

 als zyklische oder mechanische Überträger (Vektoren) von anderen 
biologischen Arbeitsstoffen (z.B. Bakterien, Viren, Protozoen) auf den 
Menschen dienen oder 

 eigenständige Erkrankungen oder 

 sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen können. 

  
Von dieser TRBA nicht erfasst werden Ektoparasiten, die als Überträger für andere 
biologische Arbeitsstoffe fungieren, da die übertragenen biologischen Arbeitsstoffe 
selbst eingestuft sind und sich die erforderlichen Maßnahmen nach dieser Einstufung 
richten. 
 
3.3.1 Stationäre Ektoparasiten, die in die intakte Haut bzw. Körperhöhlen 
eindringen 
 
Unter stationären Ektoparasiten sind solche Ektoparasiten zu verstehen, die den 
betroffenen Menschen in der Regel langdauernd besiedeln (stationär vorhanden sind). 
Diese Ektoparasiten können beim Menschen eine eigenständige Erkrankung, z.B. 
Krätze, hervorrufen. Tätigkeiten mit diesen biologischen Arbeitsstoffen sind im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung wie biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 
zu behandeln. 
 
Beispiele stationärer Ektoparasiten: 
 
Milben:  
Demodex brevis  
Demodex folliculorum  
Sarcoptes scabiei und andere Sarcoptes-Arten  
 
Fliegen:  
Calliphora erythrocephala  
Chrysomya bezziana und andere Chrysomya-
Arten  
Cochliomyia hominivorax  
Cordylobia anthropophaga  
Dermatobia hominis  
Lucilia sericata und andere Lucilia-Arten  
Oestrus ovis  
Sarcophaga carnaria und andere Sarcophaga-
Arten  
 
Flöhe:  
Echidnophaga gallinacea  
Tunga penetrans  
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3.3.2 Toxin- und Allergeninjizierende Ektoparasiten 
 
(1) Unter temporären Ektoparasiten sind solche Ektoparasiten zu verstehen, die den 
betroffenen Menschen nur zur Nahrungsaufnahme (Blutsaugen) aufsuchen. Einige 
temporäre Ektoparasiten können Toxine produzieren, die sie beim Blutsaugen an den 
Wirt (Menschen) abgeben. Beispiele für toxininjizierende Ektoparasiten sind 
verschiedene Zeckenarten der Gattungen Amblyomma, Argas, Dermacentor, 
Hyalomma, Ixodes und Rhipicephalus sowie verschiedene Arten von Kriebelmücken 
(Simuliidae). 
 
 (2) Die beim Saugakt temporärer Ektoparasiten abgegebenen Antigene können 
neben lokalen Effekten auch heftige allergische Reaktionen bewirken. 
 
(3) Bei der Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Ektoparasiten sind die 
möglichen toxischen und/oder sensibilisierenden Wirkungen gesondert zu betrachten 
und die geeigneten Schutzmaßnahmen zu treffen (siehe [2]). 


